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2030

Verordnung zur Änderung 
der Zuständigkeitsverordnung MAGS

Vom 9. September 2021

Auf Grund des

–  § 2 Absatz 3 und § 104 Satz 2 des Landesbeamtenge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642),

–  § 54 Absatz 3 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes vom 
17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010),

–  § 18 Absatz 2 Satz 2, § 30 Absatz 1 Satz 5 und § 79 
Absatz 1 des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642),

–  § 3 Absatz 1 der Verordnung über die Ernennung, Ent-
lassung und Zurruhesetzung der Beamtinnen und 
Beamten und Richterinnen und Richter des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 25. Februar 2014 (GV. NRW. 
S. 199), der durch Verordnung vom 9. September 2014 
(GV. NRW. S. 500) geändert worden ist,

–  § 17 Absatz 5 Satz 2, § 32 Absatz 2 Satz 2, § 76 Ab-
satz 5 und § 81 Satz 2 des Landesdisziplinargesetzes 
vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 624) 

verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales:

Artikel 1

Die Zuständigkeitsverordnung MAGS vom 2. Mai 2019 
(GV. NRW. S. 226) wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 3 wird aufgehoben.

 b)  Die Nummern 4 und 5 werden die Nummern 3 und 
4.

2.  § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 2 wird das Komma am Ende durch das 
Wort „und“ ersetzt.

 b)  Nummer 3 wird aufgehoben.

 c)  Nummer 4 wird Nummer 3.

3.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach dem Wort „Gesundheit“ wird das Komma 
durch das Wort „sowie“ ersetzt.

 b)  Die Wörter „sowie des Landesbeauftragten für den 
Maßregelvollzug“ werden gestrichen.

4.  In § 6 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „ergibt“ gestri-
chen, wird nach dem Wort „Fassung“ das Wort „er-
gibt,“ eingefügt, wird nach dem Wort „Arbeitsgestal-
tung“ das Komma durch das Wort „und“ ersetzt und 
werden die Wörter „und des Landesbeauftragten für 
den Maßregelvollzug“ gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 
in Kraft.

Düsseldorf, den 9. September 2021

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 1148

210

Verordnung
über den Lichtbildabruf durch Sicherheits-
behörden des Landes Nordrhein-Westfalen 

bei den Pass- und Personalausweisbehörden
(LichtbildabrufVO NRW)

Vom 30. September 2021

Auf Grund des §  6 Absatz  2 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244, 
ber. S. 278 und S. 404) verordnet das Ministerium des In-
nern:

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Durchführung des Licht-
bildabrufs durch die Polizei- und Verfassungsschutz-
behörden des Landes Nordrhein-Westfalen (Sicherheits-
behörden) bei den Pass- und Personalausweisbehörden 
gemäß §§  22, 22a Absatz  2 Satz  5 des Paßgesetzes vom 
19. April 1986 (BGBl.  I S.  537), das zuletzt durch Arti-
kel  7 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl.  I S.  591) 
geändert worden ist, und §§ 24, 25 Absatz 2 Satz 4 des 
Personalausweisgesetzes vom 18. Juni 2009 (BGBl.  I 
S.  1346), das zuletzt durch Artikel  8 des Gesetzes vom 
28. März 2021 (BGBl. I S. 591) geändert worden ist, über 
ein vom Land Nordrhein-Westfalen betriebenes Licht-
bildportal.

§ 2
Lichtbildübermittlung

(1) Lichtbildübermittlungen aus den Pass- und Perso-
nalausweisregistern erfolgen in gesicherter Form durch:

1.  das Bereithalten von Lichtbildern zum automatisier-
ten Lichtbildabruf,

2.  das Übersenden von gespeicherten Lichtbildern auf 
Datenträgern, 

3.  das Übermitteln von Lichtbildern in elektronischer 
Form oder Fernkopie oder

4.  die Übersendung eines Ausdrucks auf dem Postweg.

Die Lichtbildübermittlung im Verfahren zum automati-
sierten Lichtbildabruf nach Satz  1 Nummer  1 erfolgt 
durch Nutzung gesicherter Datenübertragungswege, zum 
Beispiel über das Landesverwaltungsnetz oder das si-
chere Verbindungsnetz des Bundes und der Länder. So-
weit das Abrufverfahren nach Satz  1 Nummer  1 nicht 
nutzbar ist, darf das Lichtbild gemäß Satz 1 Nummer 2 
bis 4 übermittelt werden. Übermittlungen nach Satz  1 
Nummer  2 bis 4 erfolgen nach dem Landeszustellungs-
gesetz vom 7. März 2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

(2) Bei der Lichtbildübermittlung ist sicherzustellen, 
dass Maßnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S.  1, L 314 vom 22.11.2016, S.  72, L 
127 vom 23.5.2018, S. 2, L 74 vom 4.3.2021, S. 35) sowie 
§ 15 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244, ber. S.  278 und S.  404) 
auch im Bereich der Verschlüsselungstechnik und der 
Authentifi zierung getroffen werden, um den Datenschutz 
und die Datensicherheit zu gewährleisten, insbesondere 
im Hinblick auf die Vertraulichkeit und die Unversehrt-
heit der Daten, die im Pass- oder Personalausweisregis-
ter gespeichert sind. 

(3) Die Lichtbildübermittlung im Verfahren zum automa-
tisierten Lichtbildabruf erfolgt elektronisch entsprechend 
der Spezifi kation XInneres unter Nutzung des Datenaus-
tauschformats OSCI-XMeld in der im Bundesanzeiger je-
weils bekannt gemachten geltenden Fassung. § 3 des Ge-
setzes über die Verbindung der informationstechnischen 
Netze des Bundes und der Länder – Gesetz zur Ausfüh-
rung von Artikel  91c Absatz  4 des Grundgesetzes – vom 
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10. August 2009 (BGBl. I S. 2702, 2706) in der jeweils gel-
tenden Fassung bleibt unberührt.

§ 3
Standards im automatisierten Lichtbildabruf

(1) Für die Lichtbildübermittlung gemäß §  2 Absatz  1 
Satz  1 Nummer  1 ist der Datentyp Lichtbild entspre-
chend der Spezifi kation XInneres-Basismodul 8, Ab-
schnitt 2.6, in der Fassung vom 31. Januar 2020, im XIn-
neres-Basismodul für die einheitliche Nutzung in den 
XInneres-Fachmodulen zu nutzen.  

(2) Die Lichtbilder werden im Datenformat ISO/IEC 
10918-1 (JPEG) übertragen.

(3) Das Datenaustauschformat OSCI-XMeld ist beim 
Bundesarchiv, Potsdamer Straße 1, 56075 Koblenz, ar-
chivmäßig gesichert niedergelegt und der Öffentlichkeit 
zugänglich. Es kann beim Informationstechnikzentrum 
Bund (ITZBund), Dienstsitz Bonn, An der Küppe 2, 
53225 Bonn, bezogen werden.

§ 4
Verfahren des automatisierten Lichtbildabrufs

(1) Zur Identifi zierung der betroffenen Person erfolgt 
der Lichtbildabruf unter Angabe von Vor- und Familien-
amen, dem Geburtsdatum und dem letzten Tag der Gül-
tigkeit des Passes oder Personalausweises. Ferner über-
mittelt die abrufende Stelle ein Aktenzeichen. 

(2) Eine Lichtbildübermittlung ist nur zulässig, wenn im 
Fall von Absatz 1 Satz 1 anhand der übermittelten Such-
kriterien die betreffende Person eindeutig identifi ziert 
wurde. Lichtbilder zu mehreren Personen in Form von 
Trefferlisten werden nicht übermittelt.

(3) Sind mehrere Lichtbilder zu einer Person gespei-
chert, so wird jeweils das aktuellste Pass- und Personal-
ausweisbild übermittelt.

§ 5
Aufgaben des Lichtbildportals 

Das Lichtbildportal hat die Aufgaben:

1.  die Kennung der abrufenden Stelle entgegenzuneh-
men und weiterzuleiten, 

2.  den Zeitpunkt der Lichtbildabrufe festzuhalten und 
weiterzuleiten,

3.  Auskunftsersuchen und Antworten entgegenzuneh-
men und weiterzuleiten und

4.  die Datensicherheit zu gewährleisten.

Das Lichtbildportal ist berechtigt, Kennzahlen über die 
Nutzung und Auslastung des Betriebs zu dokumentieren.

§ 6
Protokollierung und Datenschutz

(1) Das Lichtbildportal protokolliert zur Sicherstellung 
des technischen Betriebs und der Datenschutzkontrolle 
Folgendes:

1.  die Kennung der abrufenden Stelle,

2.  den Zeitpunkt der Lichtbildabrufe und

3.  die angefragte Behörde.

Die Aufzeichnungen sind den abrufenden Stellen nach 
Aufforderung zur Datenschutzkontrolle zur Verfügung zu 
stellen. Die ausschließliche Protokollierung der abrufen-
den Stellen gemäß § 22a Absatz 2 Satz 9 des Paßgesetzes 
und §  25 Absatz  2 Satz  8 des Personalausweisgesetzes 
bleibt unberührt.

(2) Bei der Einrichtung von Abrufverfahren ist durch die 
abrufenden Stellen sicherzustellen, dass Lichtbildabrufe 
nur durch hierzu Berechtigte erfolgen. Lichtbildabrufe 
sind nur zulässig, wenn dies für die jeweilige Aufgaben-
erfüllung erforderlich ist. Die Verantwortung für die Zu-
lässigkeit des einzelnen Abrufs trägt die abrufende 
Stelle. Die übermittelten Lichtbilder sind von der abru-
fenden Stelle zu löschen, sobald sie für die Aufgabener-
füllung nicht mehr erforderlich sind. 

(3) Die Datenschutzkontrolle soll, soweit kein konkreter 
Anlass besteht, durch die abrufende Stelle, grundsätzlich 
stichprobenhaft, mindestens einmal monatlich, erfolgen. 
Die behördlichen Datenschutzbeauftragten sind über die 
Datenschutzkontrolle zu unterrichten.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 30. September 2021

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2021 S. 1148

2126

Berichtigung 
der Coronateststrukturverordnung

Vom 11. Oktober 2021

Die Coronateststrukturverordnung vom 29. September 
2021 (GV. NRW. S. 1127) wird wie folgt berichtigt:

Dem Verordnungstext werden die aus dem Anhang zu 
dieser Berichtigung ersichtlichen Anlagen 1 und 2 ange-
fügt.

Düsseldorf, den 11. Oktober 2021

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Markus  L e ß m a n n
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Anlage 2 zur Coronateststrukturverordnung

Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen 
Antigentests zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus
(Test result certification)

Testzentrum/ Teststelle (Testing centre)
(Anschrift, Teststellen-Nr.(Name, Address,Testing centre number)):

Getestete Person (Tested person)

Name (Surname, Forename):

Anschrift (Address):

Geburtsdatum (Date of birth):

Personalausweisnummer** (ID Number): 

Antigen-Schnelltest (Covid-19 rapid antigen tests)

Name des Tests (Test name):

Hersteller (Manufacturer):

Testdatum/Testuhrzeit (Date/ Time of the Test):

Test durchgeführt durch:
(Name) (Test conducted by)

Test-Art (Test type): 

Bürgertestung Beschäftigtentestung Einrichtungstestung (in Pflegeheimen etc.)         
(Citizen test) (Employees test) (Institution test (nursing Home, etc.))

Testergebnis (Result of the Test):

Positiv*(positive): Negativ (negative):

Datum/ Stempel testende Stelle/ Unterschrift (Date/ Stamp/ Signature)

Wer dieses Dokument fälscht oder einen nicht erfolgten Test unrichtig bescheinigt, macht sich 
nach § 267 StGB der Urkundenfälschung strafbar. Jeder festgestellte Verstoß wird zur 
Anzeige gebracht.

Wer ein gefälschtes Dokument verwendet, um Zugang zu einer Einrichtung oder einem 
Angebot zu erhalten, begeht nach der Coronaschutzverordnung des Landes eine 
Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße in Höhe von 1000 € geahndet wird.

*Bei einem positiven Ergebnis muss sich die Person unmittelbar in Quarantäne begeben und 
hat zur Bestätigung oder auch Widerlegung Anspruch auf einen PCR-Test. Für die Mitteilung 
an das zuständige Gesundheitsamt ist die Meldepflicht nach § 1 Absatz 7 der aktuellen 
Corona-Test-und-Quarantäneverordnung zu beachten. 

**Optional ausfüllbar, wenn es bswp. im Rahmen von Ein- oder Ausreise benötigt wird.

– GV. NRW. 2021 S. 1149
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301

Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit 
zur Entscheidung in Wettbewerbsstreitsachen 
(Konzentrations-VO Wettbewerbsstreitsachen) 

Vom 1. Oktober 2021

Auf Grund des § 14 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl.  I S.  254), 
der durch Artikel  1 Nummer  5 des Gesetzes vom 
26.  November 2020 (BGBl.  I S.  2568) neu gefasst wor-
den ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Satz 1 des Jus-
tizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 
(GV. NRW. S.  30), der durch Gesetz vom 12. Juli 2019 
(GV. NRW. S.  364) geändert worden ist, verordnet das 
Ministerium der Justiz:

§ 1
Gerichtliche Zuständigkeit

Die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, für die nach § 14 
Absatz 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 
(BGBl.  I. S.  254) in der jeweils geltenden Fassung die 
Landgerichte ausschließlich zuständig sind, werden zu-
gewiesen:

1.  dem Landgericht Düsseldorf 
für den Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf,

2.  dem Landgericht Bochum 
für den Oberlandesgerichtsbezirk Hamm und

3.  dem Landgericht Köln 
für den Oberlandesgerichtsbezirk Köln.

§ 2
Übergangsvorschrift

Für Verfahren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
anhängig geworden sind, verbleibt es bei der bisherigen 
Zuständigkeit.

§ 3
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

(2) Das für die Justiz zuständige Ministerium berichtet 
der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2026 und da-
nach alle fünf Jahre über die Erfahrungen mit dieser 
Verordnung.

Düsseldorf, den 1. Oktober 2021

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1156

301

Verordnung 
über die gerichtliche Zuständigkeit in 

 Geschäftsgeheimnisstreitsachen (Konzentra-
tions-VO Geschäftsgeheimnisstreitsachen) 

Vom 1. Oktober 2021

Auf Grund des § 15 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Gesetzes 
zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 
2019 (BGBl.  I S.  466) in Verbindung mit §  1 Absatz  2 
Satz  1 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), der durch Gesetz vom 
12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 364) geändert worden ist, ver-
ordnet das Ministerium der Justiz:

§ 1
Gerichtliche Zuständigkeit

Die Geschäftsgeheimnisstreitsachen nach §  15 Absatz  1 
des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) in der jeweils gelten-
den Fassung werden zugewiesen:

1.  dem Landgericht Düsseldorf 
für den Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf,

2.  dem Landgericht Bochum 
für den Oberlandesgerichtsbezirk Hamm und

3.  dem Landgericht Köln 
für den Oberlandesgerichtsbezirk Köln.

§ 2
Übergangsvorschrift

Für Verfahren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
anhängig geworden sind, verbleibt es bei der bisherigen 
Zuständigkeit.

§ 3
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

(2) Das für die Justiz zuständige Ministerium berichtet 
der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2026 und da-
nach alle fünf Jahre über die Erfahrungen mit dieser 
Verordnung.

Düsseldorf, den 1. Oktober 2021

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1156

301

Verordnung 
über die gerichtliche Zuständigkeit zur 

 Entscheidung über Berufungen und Beschwerden 
in Streitigkeiten über Ansprüche aus Veröffent-

lichungen durch Druckerzeugnisse, Bild- und Ton-
träger jeder Art, insbesondere in Presse, Rundfunk, 
Film und Fernsehen (Konzentrations-Verordnung 

über Ansprüche aus Veröffentlichungen)

Vom 1. Oktober 2021

Auf Grund des § 13a Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gerichts-
verfassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), der zuletzt durch Ar-
tikel 3 Nummer 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl.  I S. 2633) neu gefasst worden ist, in Verbindung 
mit §  1 Absatz  2 Satz  1 des Justizgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S.  30), der 
durch Gesetz vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 364) geän-
dert worden ist, verordnet das Ministerium der Justiz:

§ 1
Gerichtliche Zuständigkeit

Die Entscheidungen der Oberlandesgerichte über Beru-
fungen und Beschwerden in Streitigkeiten über Ansprü-
che aus Veröffentlichungen durch Druckerzeugnisse, 
Bild- und Tonträger jeder Art, insbesondere in Presse, 
Rundfunk, Film und Fernsehen, für die gemäß §  119a 
Absatz  1 Nummer  5 des Gerichtsverfassungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung  vom 9. Mai 1975 
(BGBl.  I S.  1077) in der jeweils geltenden Fassung ein 
oder mehrere Zivilsenate gebildet werden müssen, wer-
den für die Bezirke aller Oberlandesgerichte des Landes 
Nordrhein-Westfalen dem Oberlandesgericht Köln zuge-
wiesen.
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§ 2
Übergangsvorschrift

Für Verfahren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
anhängig geworden sind, verbleibt es bei der bisherigen 
Zuständigkeit.

§ 3
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

(2) Das für die Justiz zuständige Ministerium berichtet 
der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2026 und da-
nach alle fünf Jahre über die Erfahrungen mit dieser 
Verordnung.

Düsseldorf, den 1. Oktober 2021

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 1156

7126

Verordnung über die Anforderungen an den 
 Sachkundenachweis und die besonderen 

 Schulungen des Personals von Spielhallen im Land 
Nordrhein-Westfalen (Sachkundenachweis und 
Schulungsverordnung NRW – SuSchVO NRW)

Vom 6. Oktober 2021

Auf Grund des §  22 Absatz  1 Nummer  10 des Ausfüh-
rungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag vom 13. No-
vember 2012 (GV. NRW. S. 524), der durch Artikel 1 Num-
mer 24 Buchstabe a Doppelbuchstabe ff des Gesetzes vom 
23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 772) eingefügt worden ist, ver-
ordnet das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie und dem Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: 

Teil 1
Unterrichtung von Betreiberinnen, Betreibern 

und  Leitungen von Spielhallen und Erwerb 
des  Sachkundenachweises

§ 1
Zweck der Unterrichtung und des Sachkundenachweises

(1) Zweck der Unterrichtung nach § 16 Absatz 4 Num-
mer 4 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaats-
vertrag beziehungsweise nach § 17a Absatz 3 Nummer 1 
des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag 
ist es, den Betreiberinnen und Betreibern und den Lei-
tungen von Spielhallen zusätzliche Kenntnisse im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb von Spielhallen zu vermit-
teln, damit sie in besonderem Maße mit den mit dem Be-
trieb zusammenhängenden Rechten und Pfl ichten sowie 
den daraus erwachsenden Gefahren vertraut sind, diese 
bei dem Betrieb der Spielhalle verstärkt berücksichtigen 
und, soweit erforderlich, diesen durch Maßnahmen des 
Spielerschutzes entgegenwirken können. Leitungen von 
Spielhallen im Sinne des Satzes 1 sind diejenigen Perso-
nen, die von der Betreiberin oder dem Betreiber zur Lei-
tung der Spielhalle vertraglich beauftragt worden sind.

(2) Zweck des Erwerbs des Sachkundenachweises ist es, 
den Nachweis zu erbringen, dass die in Absatz 1 genann-
ten Personen die zusätzlichen Kenntnisse im Zusammen-
hang mit dem Betrieb von Spielhallen erworben haben. 

§ 2
Zuständige Stelle für die Unterrichtung

Die Unterrichtung kann bei jeder Industrie- und Han-
delskammer des Landes erfolgen, die diese anbietet.

§ 3
Verfahren der Unterrichtung

Die Unterrichtung erfolgt mündlich. Die zu unterrich-
tende Person muss über die zur Ausübung der Tätigkeit 
und zum Verständnis des Unterrichtsverfahrens unver-
zichtbaren deutschen Sprachkenntnisse verfügen. Die 
Unterrichtung hat mindestens 14 Unterrichtsstunden zu 
dauern. Eine Unterrichtsstunde beträgt 45 Minuten. 
Mehrere Personen können gleichzeitig unterrichtet wer-
den, wobei die Anzahl der zu unterrichtenden Personen 
20 nicht übersteigen sollte. 

§ 4
Inhalt der Unterrichtung

Die Unterrichtung umfasst nach näherer Bestimmung 
der Anlage 1 die fachspezifi schen Rechte, Pfl ichten und 
Befugnisse folgender Rechts- und Sachgebiete:

1.  Recht der Gewerbeordnung und Recht der Spielver-
ordnung, 

2.  Spielhallenrecht des Landes Nordrhein-Westfalen, 

3.  Jugendschutzrecht,

4.  Prävention und Spielerschutz und 

5.  Datenschutz und Aufzeichnungspfl ichten.

§ 5
Gegenstand der Prüfung zum Sachkundenachweis

Gegenstand der anschließenden Prüfung zum Sachkun-
denachweis sind die in § 4 in Verbindung mit der Anlage 
1 aufgeführten Rechts- und Sachgebiete. Die Prüfung 
hat sich auf jedes der dort aufgeführten Gebiete zu er-
strecken. 

§ 6
Zuständige Stelle für die Prüfung 

zum  Sachkundenachweis

Die anschließende Prüfung zum Sachkundenachweis 
nimmt die Industrie- und Handelskammer nach Ab-
schluss der Unterrichtung nach § 3 ab.

§ 7
Verfahren und Prüfung zum Sachkundenachweis

(1) Der Sachkundenachweis besteht aus einer Unter-
richtung mit anschließender schriftlicher Prüfung (Sach-
kundenachweis). Die die Unterrichtung mit anschließen-
der Prüfung durchführende Person muss für die Prü-
fungsgebiete geeignet sein. Es dürfen nur Dozierende 
eingesetzt werden, die auch über pädagogische und 
suchtspezifi sche Qualifi kationen verfügen. Die schrift-
liche Prüfung ist bei der zuständigen Stelle vor Ort 
durchzuführen. Sie kann, unter Beachtung der Schrift-
form, in unterschiedlicher Form und mit Hilfe unter-
schiedlicher Medien durchgeführt werden. 

(2) Die schriftliche Prüfung besteht aus jeweils sechs Fra-
gen zu jedem der in § 4 in Verbindung mit der Anlage 1 
aufgeführten fünf Rechts- und Sachgebiete. Zu den Fra-
gen können Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden, 
von denen eine oder mehrere richtig ist. Die Fragen sind 
aus einem Pool von mindestens 25 Fragen je Rechts- und 
Sachgebiet zu entnehmen, wobei die Auswahl der Fragen 
für jede Prüfung neu stattfi nden muss und sicherzustellen 
ist, dass inhaltsgleiche Prüfungen innerhalb kurzer Zeit-
räume nicht stattfi nden. Die Industrie- und Handelskam-
mer ist verpfl ichtet, den Fragenpool kontinuierlich zu ak-
tualisieren, mindestens einmal pro Jahr zu ändern und 
dem für Glücksspiel zuständigen Ministerium sowie dem 
für Gesundheit zuständigen Ministerium zur Genehmi-
gung vorzulegen. Werden Antwortmöglichkeiten vorgege-
ben, müssen je Frage mindestens vier Antwortmöglichkei-
ten vorgegeben und die Reihenfolge der Antwortmöglich-
keiten in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Die 
durchführenden Personen sind der unvoreingenommenen, 
neutralen Durchführung verpfl ichtet. Sie stellen sicher, 
dass die Prüfungsaufgaben geheim gehalten werden.

(3) Die Leistung der geprüften Person ist mit bestanden 
oder nicht bestanden zu bewerten. Die Prüfung gilt als 
bestanden, wenn 
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1.  insgesamt von den nach Absatz 2 Satz 1 zu stellenden 
30 Fragen mindestens 24 richtig beantwortet worden 
sind, 

2.  von den Fragen zu dem Rechts- und Sachgebiet nach 
§ 4 Nummer 1 mindestens vier Fragen richtig beant-
wortet worden sind,

3.  von den Fragen zu dem Rechts- und Sachgebiet nach 
§ 4 Nummer 2 mindestens drei Fragen richtig beant-
wortet worden sind und

4.  von den Fragen zu den Rechts- und Sachgebieten 
nach § 4 Nummer 3 bis 5 jeweils mindestens fünf Fra-
gen richtig beantwortet worden sind.

Werden bei den Fragen Antwortmöglichkeiten vorgege-
ben, gilt eine Antwort als richtig, wenn sämtliche rich-
tige Antwortmöglichkeiten und daneben keine weiteren 
Antwortmöglichkeiten ausgewählt worden sind.

(4) Die Mitnahme der Prüfungsfragen, das Abfotografi e-
ren oder Kopieren durch die geprüfte Person oder andere 
Personen ist verboten. 

(5) Das Nähere zum Ablauf der Prüfung einschließlich 
der Prüfungsdauer bestimmt die Industrie- und Han-
delskammer.

(6) Die Industrie- und Handelskammer, die die Prüfun-
gen abnimmt, ist verpfl ichtet, die Prüfungsunterlagen 
der geprüften Personen für einen Zeitraum von 2 Jahren 
aufzubewahren. 

(7) Die Prüfung darf nach einer erneuten Unterrichtung 
wiederholt werden.

§ 8

Sachkundenachweis

Die Industrie- und Handelskammer stellt eine Beschei-
nigung nach dem Muster der Anlage 2 aus, wenn die ge-
prüfte Person an der Unterrichtung nach §§ 3 und 4 teil-
genommen und die anschließende Prüfung nach den §§ 5 
bis 7 bestanden hat.

Teil 2

Besondere Schulungen des Personals von Verbundspiel-
hallen und Spielhallen mit geringerem Mindestabstand

§ 9

Ziele, Zeitpunkt und Häufi gkeit der Schulungen

(1) Das Personal von Verbundspielhallen gemäß §  17a 
Absatz  3 Nummer  2 des Ausführungsgesetzes NRW 
Glücksspielstaatsvertrag und von Spielhallen mit gerin-
gerem Mindestabstand gemäß § 16 Absatz 4 des Ausfüh-
rungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag muss zu-
sätzlich zur Personalschulung für Spielhallen im Sinne 
von §  6 Absatz  2 Satz  3 Nummer  3 des Glücksspiel-
staatsvertrags 2021vor Arbeitsaufnahme besonders ge-
schult werden (besondere Schulung). Ziel der besonderen 
Schulung ist die Information über die Herausforderun-
gen und Besonderheiten von Verbundspielhallen und 
Spielhallen mit geringerem Mindestabstand im Vergleich 
zu Einzelspielhallen, insbesondere in Bezug auf den Ju-
gend- und Spielerschutz. Die Betreiberin oder der Be-
treiber hat sicherzustellen, dass immer wenigstens eine 
geschulte Person anwesend ist. Die Schulung ist alle 
zwei Jahre verpfl ichtend zu wiederholen.

(2) Voraussetzung für die Teilnahme an der besonderen 
Schulung ist die erfolgreiche Absolvierung der Personal-
schulung für Spielhallen im Sinne von §  6 Absatz  2 
Satz 3 Nummer 3 des Glücksspielstaatsvertrags 2021.

§ 10

Zulassung von Schulungsträgern für besondere 
 Schulungen, Voraussetzungen für eine Zulassung

(1) Die Zulassung von Schulungsträgerinnen und Schu-
lungsträgern erfolgt auf Antrag in schriftlicher oder 
elektronischer Form durch das für Gesundheit zustän-
dige Ministerium. 

(2) Schulungsträgerinnen und Schulungsträger müssen 
über Erfahrungen mit der Durchführung von Schulun-
gen im Rahmen der Aus- und Fortbildung verfügen.

(3) Es dürfen nur Dozierende eingesetzt werden, die über 
pädagogische und suchtspezifi sche Qualifi kationen sowie 
über die in § 9 Absatz 1 aufgeführten Kenntnisse verfügen.
(4) Dem Antrag auf Zulassung für besondere Schulun-
gen sind beizufügen:
1.  Nachweis der Schulungsträgerin oder des Schulungs-

trägers über Erfahrungen mit der Durchführung von 
Schulungen im Rahmen der Aus- und Fortbildung,

2.  Schulungskonzept, in dem insbesondere Aufbau, In-
halte, Dauer und Organisation der Schulungsmaßnah-
men dargestellt werden,

3.  Qualifi kationsnachweise der Dozierenden,
4.  Handreichung für die Teilnehmenden,
5.  Einverständniserklärung, dass die Schulung mit einer 

schriftlichen Erfolgskontrolle abschließt, in der sich 
die Schulungsträgerin oder der Schulungsträger da-
von überzeugt hat, dass die Teilnehmenden mit den 
erforderlichen Kenntnissen vertraut sind und eine 
Teilnahmebescheinigung nach dem Muster in Anlage 
3 ausgegeben wird und

6.  Verpfl ichtungserklärung, dass die in §  11 geregelten 
Schulungsinhalte vermittelt werden.

§ 11
Zentrale Schulungsinhalte, Dauer und Nachweis 

der  besonderen Schulungen
(1) Die Schulung muss mindestens drei Unterrichtsstun-
den umfassen und in Präsenz durchgeführt werden.
(2) In den Schulungseinheiten soll eine praxisnahe Dar-
stellung und Vermittlung der wesentlichen Aufgaben und 
Pfl ichten, insbesondere im Bereich Spieler- und Jugend-
schutz erfolgen. Folgende Inhalte sind zu vermitteln: 
1.  Hintergrund und Ziel der Schulung,
2.  Unterschiede von Verbundspielhallen und Spielhallen 

mit geringerem Mindestabstand zu Einzelspielhallen 
und deren Auswirkungen auf den Jugend- und Spie-
lerschutz,

3.  Refl ektion der persönlichen Aufgaben in Bezug auf 
den Jugend- und Spielerschutz und

4.  Maßnahmen des Unternehmens für Jugend- und Spie-
lerschutz in Verbundspielhallen und Spielhallen mit 
geringerem Mindestabstand.

(3) Die Schulung muss mit einer schriftlichen Erfolgs-
kontrolle abschließen. Die Schulung gilt als erfolgreich 
absolviert, wenn die zu schulende Person ohne Fehlzeiten 
an der Schulung teilgenommen hat und sich die Schu-
lungsträgerin oder der Schulungsträger durch die 
schriftliche Erfolgskontrolle davon überzeugt hat, dass 
die oder der Teilnehmende mit den erforderlichen Kennt-
nissen vertraut ist. Der Nachweis der erfolgreichen Teil-
nahme ist durch eine Teilnahmebescheinigung nach dem 
Muster der Anlage 3 zu erbringen.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 6. Oktober 2021

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n
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Anlage 1 (zu § 4) 
 
Sachgebiet 1.   Gewerbeordnung und Spielverordnung 

Unterrichtungsziele und -inhalte Std. 
Grundvoraussetzungen der gewerblichen Tätigkeit überblicken 

 Begriff des (stehenden) Gewerbes, 
 Gewerbetreibende als Träger von Rechten und Pflichten, insbesondere 

natürliche und juristische Personen als Gewerbetreibende, 
 Allgemeine Pflichten im stehenden Gewerbe, 
 Erlaubniserteilung, Nebenbestimmungen, Widerruf und Rücknahme, 
 Gewerbeuntersagung, Zuverlässigkeit, Auskunft und Nachschau gem. § 29 

GewO. 
Voraussetzungen für das gewerbliche Geldspiel überblicken 

 Begriff „Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit“ (§33c GewO), 
 Erlaubnis nach § 33c Absatz 1 GewO, 
 Geeignetheitsbescheinigung nach § 33c Absatz 3 GewO (insbesondere für 

Gaststättenaufstellung), 
 Bauartzulassung und Unbedenklichkeitsbescheinigung (§33e GewO), 
 Erlaubnis nach § 33i GewO (für Spielhallen und ähnliche Unternehmen). 

 

1 UE 

Pflichten nach Spielverordnung beachten 
 Aufstellung von Geldspielgeräten (§§ 1 bis 3a SpielV), 
 Veranstaltung anderer Spiele (§§ 4 bis 5a SpielV), 
 Verpflichtungen bei der Ausübung des Gewerbes (§§ 6 bis 10d SpielV). 

 
Sanktionen überblicken 

 Ordnungswidrigkeiten (§ 19 SpielV), 
 Strafvorschriften (§§ 284 ff. StGB). 

2 UE 

 

Sachgebiet 2.   Spielhallenrecht Nordrhein-Westfalen 

Unterrichtungsziele und -inhalte Std. 
Anforderungen aus dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 überblicken 

 Zweck 
 Zulässigkeit 
 Sozialkonzept 
 Aufklärung 
 Werbung 
 Spielhallen 

 
Landesspezifische Spielhallenregelungen (vergleichende Darstellung) überblicken 
 
Besondere Pflichten in Nordrhein-Westfalen  
(1) beim Betrieb der Spielhalle oder eines ähnlichen Unternehmens und 
(2) bei der Aufstellung von Geldspielgeräten in gastronomischen Betrieben 
beachten. 
 
Baurechtliche Vorschriften und kommunalrechtliche Vorgaben sowie 
Gaststättenrecht überblicken. 

2 UE 
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Sachgebiet 3.  Jugendschutz 

Unterrichtungsziele und -inhalte Std. 
Vorschriften des Jugendschutzgesetzes, insbesondere in der Öffentlichkeit beachten.  2 UE 

 

Sachgebiet 4.  Prävention und Spielerschutz 

Unterrichtungsziele und -inhalte Std. 
Technischen Spieler- und Jugendschutz beachten 

 Prüfung der Spielberechtigung, 
 Umgang mit dem gerätegebundenen, personenungebundenen 

Identifikationsmittel 
 wiederverwendbare und einmalige Identifikationsmittel. 

 
Grundlagen Glücksspielsucht und Spielsuchtprävention überblicken 

 Basiswissen zur Glücksspielsucht, 
 Zusammenhang zwischen Exposition und Gefährdung, 
 Darstellung des Hilfesystems, 
 Maßnahmen zum Spielerschutz. 

 
Sozialkonzept: Entwicklung und Umsetzung beachten 

 Pflichten des Unternehmens, 
 Umsetzung der Maßnahmen vor Ort, 
 Dokumentation und Evaluierung. 

 
Spielersperrsystem beachten 

 Arten der Sperren, 
 Verfahren der Spielersperre, 
 Dauer und Beendigung. 

6 UE 

 

Sachgebiet 5.   Datenschutz und Aufzeichnungspflichten 

Unterrichtungsziele und -inhalte Std. 

Allgemeine Datenschutzgrundsätze überblicken 
 Grundprinzipien des Datenschutzes, 
 Betroffenenrechte, 
 Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter, 
 Strafvorschriften im StGB (§§ 201, 201a, 202, 202a), 
 Haftung und Sanktionen: Gefährdungshaftung, Geldbuße und Strafvorschriften. 

 
Datenschutz beim Betrieb von Geldspielgeräten beachten 

 Einsatz von Videoüberwachung in Spielhallen, 
 Durchführung von Einlasskontrollen in Spielhallen, 
 Datenverarbeitung beim Spielersperrsystem (§ 23 GlüStV 2021) 

 
Gerätebezogene Aufzeichnungspflichten beachten 

 Allgemeine Buchführungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, 

1 UE 
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 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, auch in elektronischer Form, 
sowie Datenzugriff, 

Dauerhafte Erhebung und Speicherung der Fiskaldaten von Geldspielgeräten 
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Anlage 2 (Sachkundenachweis) 
 
Bescheinigung über die Unterrichtung und den Sachkundenachweis nach § 3 
 
 

(Familienname und Vorname) 
 
 

geboren am 
 
in 
 
Anschrift 
 
ist in der Zeit vom      bis 
 
von der Industrie- und Handelskammer 
 
 
 
über die für die Erlangung eines Sachkundenachweises erforderlichen Kenntnisse unterrichtet 
worden und hat die für den Sachkundenachweis erforderliche Prüfung bestanden. 
 
 
 

(Stempel/Siegel) 
 
 
 
 

(Ort und Datum)      (Unterschrift) 
 
 
 
 

 
 
Fußzeile: Identifikationsnummer und Validierungscode der Industrie- und Handelskammer 
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Anlage 3 (zu § 14/15) 
 
Musterteilnahmebescheinigung  
 
Muster für die Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einer Besonderen 
Schulung des Personals von Verbundspielhallen sowie von Spielhallen mit geringerem 
Mindestabstand 
 
 
 

Teilnahmebescheinigung 
 

Hiermit wird bescheinigt, dass 
 
(Familienname und Vorname) 
 
geboren am  
 
 
wohnhaft in  
 
an der von  

(Name der Schulungseinrichtung) 
 

 
(Anschrift) 

 
 

(Telefonnummer) 
 
 

(E-Mail-Adresse) 
 
am  
 
durchgeführten besonderen Schulung gemäß der Verordnung über die Anforderungen an den 
Sachkundenachweises und die Schulungen für Spielhallen im Land Nordrhein-Westfalen 
(SuSchVO NRW) erfolgreich teilgenommen hat.  
 
Die Teilnehmerin / der Teilnehmer wurde in den Schulungsinhalten gem. § 11 SuSchVO 
NRW geschult.  
 
Die Schulungsdauer betrug mindestens 3 Unterrichtsstunden.  
 
 

 
(Ort, Datum) (Unterschrift der/des 

Schulungsverantwortlichen) 
 

 

– GV. NRW. 2021 S. 1157
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Bekanntmachung
Volksinitiative „Artenvielfalt NRW“

Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen

Vom 8. September 2021

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat gemäß §  4 Ab-
satz 1 Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren bei Volks-
initiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) 
in seiner Sitzung am 8. September 2021 einstimmig be-
schlossen, dass die Volksinitiative mit der Kurzbezeich-
nung „Artenvielfalt NRW“ gemäß Artikel 67 Landesver-
fassung und §  3 VIVBVEG zulässig ist und sie alle An-
tragsvoraussetzungen des § 1 Absätze 2 bis 5 VIVBVEG 
erfüllt hat. Zudem hat sich der Landtag nicht im Rah-
men einer früheren Volksinitiative mit einem sachlich 
gleichen Gegenstand befasst. Damit ist diese Volksinitia-
tive rechtswirksam zustande gekommen. Der Landtag 
Nordrhein-Westfalen wird sich innerhalb der gesetzlich 
vorgesehenen Frist von drei Monaten nach der Be-
schlussfassung abschließend mit dem Anliegen der 
Volksinitiative befassen.

Düsseldorf, den 8. September 2021

Präsident des Landtags

André  K u p e r

– GV. NRW. 2021 S. 1164
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